Werte Kolleginnen und Kollegen,

In den letzten Wochen haben sich die Ereignisse rund um die MUW geradezu überstürzt und einige altbekannte Themen wurden plötzlich hochaktuell. Leider wurden dabei insbesonders die ÄrzteInnen Zielscheibe harter Kritik.

Wir möchten zu den aktuellen Punkten kurz berichten:

Gerichtsmedizin

Am Institut für Gerichtliche Medizin sollen ab 1.1.2008 keine Obduktionen mehr stattfinden. Grund war die finanzielle Situation, da die Gemeinde Wien, ein Hauptauftragsgeber des Institutes, die sanitätspolizeilichen Obduktionen abgezogen hat. Die Konsequenz wird mittelfristig die Auflösung einer unter Maria Theresia gegründeten und notwendigen Institution sein. Wir haben bisher vergeblich an Rektorat, Wissenschaftsministerium, Innenministerium, Justizministerium, Stadt Wien und Gesundheitsministerium appelliert, diese wichtige Institution gemeinsam zu erhalten. 

Strafantrag des Arbeitsinspektors 

Der Arbeitsinspektor hat die Einhaltung des Krankenanstaltenarbeitszeitgesetzes von drei ausgewählten  Monaten auf der Klinik für Anästhesie geprüft und als Folge einen Strafantrag in der Höhe von 220.000 Euro an das Magistrat gestellt. Eine etwaige Strafe würde die Mitglieder des Rektorates persönlich treffen. Grund für die Überschreitungen des KA-AZG (auch wenn die Unterlagen, die dem Arbeitsinspektorat zu Verfügung gestellt wurden fehlerhaft waren) sind  die Personalengpässe an manchen Kliniken (bekanntlich wurden die Personalstände durch das Rektorat in den letzten Jahren zurückgefahren !). Teilweise wird aber nun vom Rektorat versucht, die Verantwortung an Vorstände und Mitarbeiter zu delegieren- nun kann nicht ein Vorstand, der zu wenig Personal zugeteilt bekommt, um die Gesetze einhalten zu können, oder der kleine Mitarbeiter, der mehr Dienste machen muss, um die Patienten zu versorgen, Schuld sein an der Nichteinhaltung des KA-AZG. 

Kündigung der EDM Vereinbarung

Aus dem oben erwähnten Grund hat der Betriebsrat auch die automatische Verlängerung der EDM Vereinbarung ausgesetzt, um die Fragen der Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Arbeitszeiten und der Arbeitszeitaufzeichnungen noch einmal zu diskutieren.

Forderung nach mehr Personal

Die gesetzlichen Vorgaben werden nur durch eine Personalaufstockung erfüllbar sein. Der Betriebsrat fordert nunmehr seit Jahren bisher vergeblich mehr Personal. Aufgrund von Budgetverknappung seitens des Ministeriums wurde der Personalstand sogar reduziert. Seit einigen Wochen fordern aber auch Rektorat und Universitätsrat eine Aufstockung des Personalstandes (zuletzt in der Sitzung des Universitätsrates vom 6. Dezember), die unbedingt notwendig ist, um die Arbeitszeitgesetze einhalten zu können und noch etwas Zeit für Forschung und Lehre neben der Routinetätigkeit zu haben. Wir hoffen, dass diese (verspätete) gemeinsame Initiative Erfolg haben wird.

Sonderklassehonorare

Um auch nach dem 1.3.2008 Sonderklassehonorare am AKH in Rechnung stellen zu können, wird eine Vereinbarung des Rektorates mit dem Betriebsrat notwendig sein. Wir bemühen uns, den Status Quo möglichst beibehalten zu können. Die Gemeinde Wien beabsichtigt aber einen 12%igen Infrastrukturbeitrag per Gesetz einzuheben.. Wir sehen aber gar keinen Grund, durch ärztliche Honorare die Infrastruktur des AKHs zu finanzieren. Mit der gleichen Berechtigung könnte man der Spitalsleitung oder dem Rektorat die Gehälter beschneiden, um mit dem eingesparten Geld die Büroräumlichkeiten zu renovieren. 

Kollektivvertrag

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst hat unter Leitung Prof. Richard Kdolsky einen Kollektivvertrag für die Universitäten ausgehandelt. Er sieht unter anderem höhere Einstiegsgehälter und eine etwas flachere Gehaltskurve sowie ein Karrieremodell für Hochschullehrer vor.  Die Ratifizierung scheitert vorerst an der finanziellen Bedeckbarkeit, da die Mehrkosten im Vorfeld seitens der Regierung nicht budgetiert wurden.

Medienerlass

Das Rektorat hat, wie Sie wissen, einen Medienerlass verabschiedet. So ein Erlass ist nachvollziehbar - es darf ein Mitarbeiter der „Firma“ dieselbe nicht öffentlich diskreditieren - eine Absprache in dieser heiklen Frage mit dem Betriebsrat hat allerdings nicht stattgefunden. 

Übrigens wird berichtet, dass seit Inkrafttreten des Medienerlasses die Anzahl der Informationen über die MUW an Medien sprunghaft angestiegen sein soll.

Absetzung Prof. Zimpfer – Information zu Versetzungen

Prof. Zimpfer wurde als Abteilungsleiter und Klinikvorstand jedoch nicht als o. Univ. Prof. abgesetzt. Diese „Versetzung“, um die es sich rechtlich handelt, wurde dem Betriebsrat zwar mitgeteilt, aber nicht durch den Betriebsrat genehmigt, wie es das Arbeitsverfassungsgesetz vorsieht (§101 ArbVG, zur Ergänzung: es wurden auch die Vorschriften des Personalvertretungsgesetzes nicht eingehalten). Damit droht der MUW voraussichtlich eine sehr hohe Schadenersatzklage. 

Jedenfalls hat der Betriebsrat zu den einzelnen Vorwürfen gegen Prof. Zimpfer keine Stellung bezogen. Es steht aber außer Zweifel, dass tätliche Auseinandersetzungen scharf verurteilt werden müssen. Nichts desto trotz sind gesetzliche Vorgaben einzuhalten.

Wir werden weiter berichten und wünschen erholsame Feiertage und Alles Gute für das kommende Jahr

Ihr Betriebsrat

Thomas Szekeres

Ingwald Strasser

